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Libri duo de synodalibus causis25 wenigstens das Konzil von Mainz 
gekannt und nach Wasserschlebens Quellenregister zehnmal zitiert26, 
während die westfränkischen Synoden ihm offenbar unzugänglich 
geblieben sind. Etwas anders wiederum stellt sich das Bild bei Burchard 
von Worms († 1025)27 dar: Das Konzil von Arles hat ihm offensicht­
lich nicht vorgelegen, aber um so kräftiger hat er die Synode von 
Chalon ausgebeutet: 28 ihrer insgesamt 67 Kapitel finden sich in seinem 
Dekret, dreißigmal ist die Mainzer Synode vertreten (bei insgesamt 
56 Kapiteln), zehnmal die Reimser (bei 44 Kapiteln insgesamt) und 
wenigstens sechsmal die Synode von Tours (51 Kapitel insgesamt)28. 
Auch die Collectio XII partium hat - nach dem Urteil Fourniers - „un 
très large usage“ dieser „conciles réformateurs“ gemacht, und die Kon­
zilien von 813 bilden neben der Concordia episcoporum „une source 
importante“ der Zwölfbüchersammlung29. Die Aufstellungen von 
Fournier mögen - wie Jörg Müller im Fall der Mainzer Synode gezeigt 
hat30 - im einzelnen fehlerhaft sein, im Gesamtbild aber täuschen sie
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